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Vielseitige Bücherwelt
Sabine Loop vom Buchladen Bad Ragaz hat in der Gemeindebibliothek  
Bad Ragaz-Taminatal einen bunten Strauss an Neuerscheinungen vorgestellt.

von Manfred Haag

Im Laufe des Jahres führt die Ge-
meindebibliothek Bad Ragaz-Ta-
minatal zahlreiche Anlässe 
durch, um bei möglichst vielen 
Menschen die Lust am Lesen zu 

wecken. Präsidentin Daniela Kressig 
durfte am Samstag zum Auftakt der 
diesjährigen Veranstaltungsreihe zahl-
reiche Interessierte zu «Buch und Kaf-
fee» begrüssen. Bei einer Tasse Kaffee 
und einem Stück Zopf liessen sie sich 
ein Dutzend Neuheiten vorstellen.

Dazu gehörte natürlich das neuste 
Werk des Bestseller-Autors Alex Capus. 
«Das kleine Haus am Sonnenhang» ist 
für einmal kein Roman, sondern ein 
sehr persönliches Buch über das Leben 
und Schaffen des Autors. Bernhard 
Schlinks «Das späte Leben» handelt 
vom 76-jährigen Martin, der nur noch 
wenige Monate zu leben hat. Er ent-
schliesst sich, seinem sechsjährigen 
Sohn einen Brief zu hinterlassen, in 
dem er sich mit existenziellen Fragen 
wie Glaube oder Herkunft befasst. 

«Ehrlich, aber nicht bedrückend»
Ein beeindruckendes Debut gelang Ca-
roline Wahl mit «22 Bahnen». Tilda, die 
Protagonistin, ist Studentin und jobbt 
im Supermarkt. Daneben trägt sie die 
Verantwortung für ihre kleine Schwes-
ter und oft auch für die alkoholkranke 
Mutter. Als ihr eine Promotion in Ber-
lin in Aussicht gestellt wird, steht sie 
vor der Entscheidung «gehen oder blei-
ben». «Ein ehrlich, aber nicht bedrü-
ckend geschriebenes Buch, das sich 
auch gut für junge Erwachsene eig-
net», empfahl Sabine Loop. 

Auch die Krimis durften nicht feh-
len. Unverhoffte Aktualität bekam der 

Krimi «Keine Reue» von Ellen Sand-
berg durch die Verhaftung der RAF-
Terroristin Daniela Klette. Denn es 
handelt von der ersten Generation der 
Roten-Armee-Fraktion. In einem Wech-
selspiel von Gegenwart und Vergan-
genheit wird die Geschichte von Barba-
ra Maienfeld erzählt, welche mit ihrem 
Mann ein gutbürgerliches Leben führt. 
Doch dann werden sie von ihrer Ver-
gangenheit als RAF-Unterstützer einge-
holt. Um Mord geht es auch in Gian-
franco Carofiglios «Groll», wo der er-
folgreiche Chirurg Vittorio Leonardi 
unverhofft an einem Herzinfarkt stirbt. 
Trotzdem ist seine Tochter überzeugt, 
dass es sich um Mord handelt. Sie enga-

giert die ehemalige Staatsanwältin Pe-
nolope Spada, die Überraschendes zu-
tage fördert. Den Abschluss von Sabine 
Loops Tour d’Horizon durch die Welt 
der Neuerscheinungen machte ein Rat-
geber, nämlich Cordula Nussbaums 
«Kopf voll, Hirn leer». Die Selbstma-
nagement-Expertin gibt, gestützt auf 
die neusten Erkenntnisse der Hirnfor-
schung, praktische Tipps, wie man mit 
der Reizüberflutung fertig wird und 
sich trotz allen Ablenkungen auf das 
Wesentliche konzentriert. 

Im Anschluss an die Präsentation 
bot sich die Gelegenheit, Erfahrungen 
auszutauschen und im Angebot der Bi-
bliothek zu stöbern. 

Bei Zopf und Kaffee in der Gemeindebibliothek: Sabine Loop vom Buchladen Bad Ragaz 
empfiehlt ein Dutzend Neuerscheinungen.  Bild Manfred Haag

Der Verein Kirchen-Klang Bad Ragaz lädt am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr zum 
Konzert mit dem Vokalensemble Tamina in der katholischen Kirche Bad Ragaz 
ein. Das Vokalensemble Tamina besteht aus zwölf jungen Sängerinnen 
und Sängern aus der Umgebung. Am Konzert schlagen sie einen weiten  
Bogen von sehr alter bis zu ganz neuer Chorliteratur. Lebhafte englische Madri-
gale aus der Zeit um 1600 besingen Herzschmerz und Verlangen. Neue Musik 
aus Skandinavien und Estland sorgt für Stimmakrobatik. Auch die Volksmusik 
kommt mit Stücken aus Graubünden, dem Aargau und aus der Westschweiz 
nicht zu kurz. Der Eintritt ist frei (Kollekte). Text und Bild Pressedienst

Kirchen-Klang: Stimmen aus der Region

Alles, was Recht ist

Zugezogen in die Schweiz:  
Was gilt im Erbrecht?

Herr Müller ist vor einiger  
Zeit von Deutschland in die 
Schweiz umgezogen. Erst 

nachdem die Umzugsformalitäten er-
ledigt sind, fällt ihm sein im Ausland 
geschriebenes Testament in die Hand 
und er fragt sich, gibt es da mit dem 
Umzug etwas zu beachten? Gilt es 
überhaupt noch?

Entwarnung: Ein Testament, wel-
ches im Heimatland formgültig nach 
dortigem Recht errichtet wurde (also 
zum Beispiel in Deutschland hand-
schriftlich geschrieben und unter-
schrieben wurde), wird grundsätzlich 
auch in der Schweiz formell an-
erkannt. Herr Müller hat sein Testa-
ment allerdings unter Berücksichti-
gung des deutschen Erbrechts errich-
tet. Was gilt nun in der Schweiz – 
deutsches Erbrecht oder Schweizer 
Erbrecht? 

Empfehlung: Bereits bei der Errich-
tung des Testaments kann man in 
sein Testament eine ausdrückliche 
Rechtswahl aufnehmen. Wählen darf 
man allerdings nicht ein beliebiges 

Recht. Herr Müller wäre als deutscher 
Staatsbürger mit Wohnsitz in der 
Schweiz berechtigt, entweder das 
deutsche Recht oder das Schweizer 
Recht zu wählen. Eine Aufteilung, 
zum Beispiel für den Nachlass in 
Deutschland deutsches Erbrecht und 
für den Nachlass in der Schweiz das 
Recht der Schweiz, ist nach deut-
schem Recht nicht zulässig. Seit in 
Deutschland die europäische Erb-
rechtsverordnung gilt, gibt es auch  
für Liegenschaften keine Ausnahme 
mehr. Es gilt der Grundsatz der  
Nachlasseinheit, der besagt, dass  
alle Nachlassgegenstände (Mobilien 
und Immobilien) ohne Rücksicht auf 
den Lageort nach einer Rechts- 
ordnung vererbt werden.

Sofern Herr Müller in seinem Tes-
tament keine Rechtswahl getroffen 
hat, wäre das Testament hinsichtlich 
des mutmasslichen Willens des Erb-
lassers auszulegen. Eine gewisse Ver-
mutung könnte dafür sprechen, dass 
Herr Müller damals deutsches Erb-
recht gewollt hat. Das ist aber keines-
wegs sicher. In einer Konstellation wie 
der von Herrn Müller ist daher eine 
explizite Bestimmung des anwend- 
baren Rechts im Testament dringend 
zu empfehlen.

Wenn der Zugezogene bislang gar 
kein Testament errichtet hat, würde 
im Erbfall das Erbrecht der Schweiz 
zum Zug kommen. In diesem Fall ist 
das Recht am letzten Wohnsitz des 

Erblassers massgebend. Seinen Wohn-
sitz hat eine Person in dem Staat, in 
dem sie sich mit der Absicht dauern-
den Verbleibens aufhält. Wäre Herr 
Müller bei seinem Arbeitgeber in der 
Schweiz noch in der Probezeit, hätte 
er seine Wohnung in Deutschland  
behalten und würde er noch jedes 
Wochenende zu seiner Familie nach 
Deutschland zurückkehren, wäre also 
wiederum das deutsche Erbrecht 
massgebend. 

Schwierig wird es, wenn Herr  
Müller erst vor zwei Monaten umge-
zogen ist, mal pendelt und mal nicht. 
Um klare Verhältnisse zu schaffen,  
ist auch hier eine Rechtswahl im  
Testament besonders wichtig.

Und welches Recht sollte Herr  
Müller wählen? Das Schweizer und 
das deutsche Erbrecht liegen in vielen 
Bereichen gar nicht so weit auseinan-
der. Einige wichtige Unterschiede  
gibt es aber: Deutschland hat nach 
wie vor ein Pflichtteilsrecht für Eltern 
und kennt kein Nutzniessungsrecht 
des überlebenden Ehegatten am 
Pflichtteil der Kinder. Im Erbfall ist 
das Amtsnotariat am Wohnsitz des 
Verstorbenen zuständig, unabhängig 
von der Nationalität. Dort ist das  
Testament zu hinterlegen oder  
spätestens im Erbfall abzuliefern. 

* Andrea Fromherz ist Rechtsanwältin bei der 
Glaus Gabathuler AG, Sargans. Die Kolumne 
«Alles, was Recht ist» erscheint in loser  
Reihenfolge im «Sarganserländer».

Ein Beitrag  
von Andrea Fromherz*

Aus der «FMG»  
wird eine «FG»
Neuerungen im Vorstand und ein Namenswechel  
haben die Hauptversammlung der FMG Vilters geprägt. 

Mels.– Farbig gedeckte Tische und duf-
tendes Badesalz haben die zahlreich 
erschienenen Mitglieder der der Frau-
en- und Müttergemeinschaft (FMG) Vil-
ters an ihrer 82. Hauptversammlung 
empfangen. Nach der Begrüssung 
durch Präsidentin Katja Pichler ging es 
mit einem Ohrenschmaus weiter – ge-
treu dem Motto «Mit allen Sinnen 
durchs Jahr». Die Geschwister Aggeler 
aus Sargans spielten mit Schwyzerör-
geli und Kontrabass auf. Danach blick-
te die Präsidentin zufrieden aufs Ver-
einsjahr 2023 zurück – die verschiede-
nen Angebote seien sehr gut besucht 
worden. 

Jahresbericht und Jahresrechnung 
wurden einstimmig bestätigt und mit 
Applaus verdankt. Für die zurücktre-
tenden Vorstandsmitglieder Monika 

Grünenfelder und Renate Guntli konn-
ten neu Katrin Balsiger-Lier (Beisitze-
rin) sowie Diana Niggli (Kassierin) ge-
wählt werden. 

Der Antrag auf Namensänderung 
der Gemeinschaft, mit entsprechender 
Anpassung der Statuten, wurde ohne 
Gegenstimme bestätigt. Neu heisst der 
Verein Frauengemeinschaft Vilters (FG 
Vilters). Präses Sonja Kroiss dankte 
dem Vorstand, der durch unermüdli-
chen Einsatz den Frauen in Vilters vie-
le schöne Stunden ermöglicht habe 
und auch im neuen Jahr wieder alle 
Sinne ansprechen werde. Der Abend 
schloss mit einem Abendessen im 
«Melserhof» und gemütlichem Bei-
sammensein. (pd)

www.fgvilters.ch

Vorstand mit neu Gewählten und Verabschiedeten: Renate Guntli und Monika Grünenfelder 
(sitzend von links) sowie Daniela Erni, Katja Pichler, Diana Niggli, Sonja Kroiss und Anita 
Kohler (stehend von links). Pressebild
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